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Stellungnahme der FMA zum Entwurf des Sonderpensionenbegrenzungsgesetzes  

(GZ: BKA-920.701/0002-III/1/2014) 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die FMA bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs zum Bundesgesetz, mit dem das 

Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre u.a. 

Gesetze geändert werden sowie Bestimmungen über Pensionssicherungsbeiträge bei der 

Verbund AG und über Pensionsregelungen von Kreditinstituten, die der Kontrolle des 

Rechnungshofs unterliegen, erlassen werden (Sonderpensionenbegrenzungsgesetz), und an-

erkennt die Intention der Bundesregierung, die nachhaltige Sicherung und verstärkte Harmoni-

sierung von Pensionsregelungen in Bereichen mit Sonderpensionsrechten fortzusetzen.  

 

Unbeschadet des grundsätzlichen Regelungsvorhabens weisen wir aus technischer Sicht auf 

folgende relevante Punkte hin: 

 

 Der Gesetzesentwurf sieht an verschiedenen Stellen vor, dass Pensions(sicherungs)bei-

träge von der (pensions)auszahlenden Stelle einzubehalten sind. Der Gesetzesentwurf 

enthält jedoch großteils keine Regelung zur Behandlung der Zusatzpensionsleistungen, 

die nicht zur Auszahlung an den Begünstigten gelangen dürfen. Sollten von dem 

vorliegenden Gesetzesentwurf auch Pensionskassen betroffen sein, würden 

Pensionskassenleistungen, die die Obergrenze entsprechend der vorliegenden Regelung 

übersteigen und nicht zur Auszahlung an Begünstigte gelangen, gemäß § 24a Abs. 4 PKG 

als versicherungstechnisches Ergebnis der Schwankungsrückstellung der Veranlagungs- 

und Risikogemeinschaft der Pensionskasse zugutekommen. Sollte ein derartiger 

„Umverteilungsmechanismus“ vom Gesetzgeber nicht gewollt sein, wäre die Rück-

überweisung an den Arbeitgeber ausdrücklich zu normieren. 

 

 Der Gesetzesentwurf unterscheidet außerdem nicht zwischen arbeitgeber- und arbeit-

nehmerfinanzierten Teilen der Pensionen. Eine derartige Unterscheidung erscheint der 

FMA allerdings sachgerecht. 
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Wir ersuchen höflich um Berücksichtigung unserer Anregungen und stehen für Rückfragen zur 

Verfügung. 

 

Diese Stellungnahme wurde auch an die Präsidentin des Nationalrates übermittelt 

(begutachtungsverfahren@parlament.gv.at). 

 

 

 

Finanzmarktaufsichtsbehörde 

Bereich Integrierte Aufsicht 

 

Für den Vorstand 

 

 

Dr. Sergio Materazzi, LLM 

 

 

Mag. Stefan Orlowski, BA 
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